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I. Verordn muien und Entscheidungen.
r.

(Anflösnng der Grohrepnblik von Central -Amerika
in die Republiken Honduras , Nicaragua und

Salvador .)
Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat mit Erlass ääto . 8. Februar

1900 , Z . 757/ ? r . (M .-Z . 1I029/XVII1 ) , dem Magistrate Wien
Folgendes mitgetheilt:

Wie dem k. und k. Ministerium des Äußern in ofsicieller Weise mit¬
getheilt wurde , hat sich die seinerzeit aus den Republiken von Honduras,
Nicaragua und Salvador gebildete Großrepublik von Central -Amerika (kopublioa
Uaz -or äs Oentro -Amerioa ) wieder aufgelöst , und haben die genannten drei
Staaten ihre frühere äußere Souveränität und somit auch ihre frühere selb¬
ständige Vertretung nach außen hin reassumiert.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 2 . Februar 1900 , Z . 569/M . Z ., mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt, dass in Consequenz der Auflösung des Verbandes der gedachten Groß-
republik auch das Mandat des Honorar - Generalconsnls Alexander Singer in
Wien , auf welche sich der hierortige Erlass vom 26 . October 1897 , Z . 7698/kr .,
bezieht , als erloschen anzusehen ist, und dass der Name des genannten Con-
sularfunctionärs in den Standeslisten des k. und k. Ministeriums des Äußern
bereits gestrichen wurde.

2 .
(Bestallung eines General - Consuls der Republik

Peru .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltciei hat mit Erlass ääbo . 25 . Mai

1900 , Z . 3009/kr . (M .-Z . 73900/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 21 . April 1900 dem österreichischen Staatsangehörigen Robert Pornitz
in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines General -Consuls
der Republik Peru in Wien , unter der Bedingung , dass hiedurch in seinen
staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältnissen keinerlei Änderung eintrete,
allerguädigst zu gestalten und dem bezüglichen Bestallungs - Diplome das
Exequatur huldreichst zu ertheilen geruht.

Von dieser Allerhöchsten Schlussfassung wird mit dem Beifügen Mit¬
theilung gemacht , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzu¬
erkennen und zur Ausübung seiner Consular -Functionen zuzulassen ist.

Hiemit erledigt sich der Bericht vom 21 . August 1899 , Z . 4061/kr.

».
(K. k. Krankenanstalt Erzherzogin Sophien -Spital-
Stiftung . — Erzherzog Karl Ludwig - Kranken-

Pavillon . — Kenyon -Pavillon .)
Statthalter Graf Kielmansegg  hat mit Erlass vom

20 . Juli 1900 , Z . 63703 (M .-Z . 89795/V1Ü ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent¬
schließung vom 27 . Juni 1900 die Übernahme des Erzherzogin Sophien-
Spilales in die Verwaltung der n .-ö. Statthalterei namens des Wiener k. k.
Krankenanstaltenfondes allerguädigst zu genehmigen und allergnädigst zu ge¬
statten geruht , dass diese Anstalt den Namen „K. k. Krankenanstalt Erzherzogin
Sophien - Spital -Stiftung " , ferner der neu zu erbauende chirurgische Pavillon
den Namen „ Erzherzog Karl Ludwig -Kranken -Pavillon " führe.

Der gegenwärtig bestehende Kranken -Pavillon erhält die Bezeichnung
„Kenyon - Pavillon " .

Infolge Ermächtigung des Herrn Ministerpräsidenten als Minister des
Innern wird die Anstalt mit 1. August 1900 in den h . o. Betrieb über¬
nommen , unter sofortiger voller Ausnützung des Belagraumes von zusammen
etwa 80 Betten sür die beiden derzeit bestehenden Abtheilungen.

Der bisherige Vorstand der chirurgischen Abtheilung Dr . Guido v.
Török  wurde zum Primararzt I . Llasse ernannt und bleibt provisorisch mit
der Leitung der Anstalt und der medicinischen Abtheilung betraut.

Die Prosectursgeschäfte und im Sinne des Z 2 , Alinea 3 der Todten-
beschau-Ordnung für Wien (L.-G .-Bl . Nr . 31 ex 1900 ) die Todtenbeschau
werden bis auf weiteres dem Prosector des k. k. Krankenhauses Wieden (oder
dessen Stellvertreter ) übertragen.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Ersuchen in Kenntnis
gesetzt, die unterstehenden Ämter und Örgane entsprechend zu verständigen.

Eine gegenständliche Kundmachung erscheint demnächst im n .-ö. Laudes¬
gesetzblatte.

4 .
(Zulassung von Frauen zu den medicinischen Studien

und znm Doctorate der gesammten Heilkunde.)
Beiordnung des Ministers für Cultus und Unterricht im

Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom 3. September
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1900 , betreffend die Zulassung von Frauen ' zu den medicinischen
Studien und zum Doctorate der gesummten Heilkunde (R .-G .-Bl.

Nr . 149 ) :
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 3t . August 1900 wird im

Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern in Betreff der Zulassung
von Frauen zu den medicinischen Studien und zum Doctorate der gesammten
Heilkunde an den inländischen Universitäten Nachstehendes angeordnet:

8 1-
Den Decanen der medicinischen Facnltäten der Universitäten wird es

vorbehaltlich der Zustimmung des Professoren -Collegiums gestattet , Frauen,
welche die im Nachstehenden bezeichnelen Bedingungen erfüllen , über ihr
schriftliches und ordnungsmäßig belegtes Ansuchen zur Immatrikulation als
ordentliche Hörerinnen der medicinischen Facnllät zuzulassen.

Im Falle der Nichtzulassung steht der Aufnahmswerberm der Recurs
an den Minister für Cultns und Unterricht offen.

8 2.

Als Bedingungen zur Aufnahme haben zu gelten:
1 . die österreichische Staatsbürgerschaft ; .
2 die erfolgreiche Ablegung der in der hierortigen Mimsterial - Berordnung

vom 9 .' März 1896 , M .-V .-Bl . Nr . 18 , näher bezeichnten Prüfung (Reife¬
prüfung ) an einem öffentlichen inländischen oder vom Minister für Cultns
und Unterricht für gleichwertig erkannten ausländischen Gymnasium ; auch in
letztercm Falle muss die Reifeprüfung frühestens im Lause des 18 . Lebens¬
jahres abgelegt worden sein.

8 3-
Die hinsichtlich der Immatrikulation sowie der Jnscription ordentlicher

Hörer geltenden Vorschriften haben auch auf die Hörerinnen Anwendung zu
finden.

8 4.
Sofern diese immatrikulierten Frauen auf Grund ihrer Studien die

Erwerbung des Doctorgrades der gesammten Heilkunde anstreben , haben sie
behufs Erlangung des Absolntorinms den vorgeschriebenen Studiengang ein¬
zuhalten . . . , . .

Ausnahmsweise können hiebei in derselben Weise wie ber Studierenden
einzelne Vorlesungen oder Semester , welche Frauen an in - oder ausländischen
Facnltäten besucht haben , vom Minister für Cultns und Unterricht nach An¬
hörung des Professoren -Collegiums angerechnet werden.

8 5-
Behufs Erwerbung des Doctordiploms und der damit verbundenen

Berechtigung zur Ausübung sämmtlicher Zweige der ärztlichen Praxis nach
Maßgabe der diesfalls erlassenen besonderen Bestimmungen haben sich die
Candidatinneri unter Beibringung der vorgeschriebenen Belege den strengen
Prüfungen nach der geltenden medicinischen Rigorosen -Ordnnng zu unterziehen.

8 6.
Die hierortige Mimsterial -Berordnung vom 19 . März 1896 , R .- G .-Bl.

Nr . 45 , betreffend die Nostrifikation der von Frauen im Auslande erworbenen
medicinischen Doctordiplome , wird durch diese^ Verordnnng nicht berührt.

8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Studienjahr 1900/01 in Kraft.

5 .
(Zulassung von Frauen zum pharmaeeutischen

Berufe . )

Verordnung des Ministerpräsidenten als Leiters des Mini¬
steriums des Innern , sowie des Ministers für Cultns und Unter¬
richt vom 3 . September 1900 , betreffend die Zulassung von
Frauen zum pharmaceutischen Berufe (N .-G .-Bl . Nr . 150 ) :

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 31 . August 1900 wird von
den Ministerien des Innern und für Cultns und Unterrichts in Betreff der
Zulassung von Frauen zum pharmaceutischen Berufe Nachstehendes angeordnet:

8 1.
Frauen können unter den ?im Nachstehenden aufgestellten Bedingungen

zur Ausübung des pharmaceutischen Berufes zngelassen werden.

8 2.
Als allgemeine Voraussetzungen für den Eintritt von Frauen in diesen

Beruf haben züngelten:
1 . die österreichische Staatsbürgerschaft;
2 . der Nachweis , dass di - Ausnahmswerberin zur Zeit ihres Eintrittes

in den Pharmaceutischen Beruf mindestens das 16 . Lebensjahr vollendet hat;
3/dass sie laut eines bciznbringenden , vom Amtsärzte der politischen

Behörde des Wohnortes ansgestellten oder eines von diesem bestätigten ärzt¬
lichen Zeugnisses die entsprechende Physische Eignung besitzt.

8 3-
Rücksichtlich der Vorbildung ist für die Ausnahme von Frauen in den

pharmaceutischen Beruf erforderlich:
a) der Nachweis , dass die Aufnahmswerberin die ersten sechs Massen eines

öffentlichen inländischen Gymnasiums oder einer solchen Realschule als
Privatistin mit Erfolg absolvirt hat ; fallweise können die an einer solchen
Anstalt des Auslandes zurückgelegten Studien vom Minister für Cultns
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern als
giltig anerkannt werde » ; oder

b ) die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung im Ausmaße der Forderungen
der ersten sechs Classen eines Gymnasiums oder einersi. Rcalschule , und
zwar an einem öffentlichen inländischen oder vom Minister für Cultns
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern für
gleichwertig erkannten ausländischen Gymnasium , beziehungsweise einer
Realschule.
Wenn in diesen beiden Fällen Reolschulzeugnisse beigebracht werden , so

ist auch eine an einem öffentlichen Gymnasium mit Erfolg abgelegte Prüfung
aus der lateinischen Sprache im Umfange der Anforderungen für die ersten
sechs Gymnasialclassen auszuweisen.

Die Einrichtung dieser besonderen Prüfungen wird durch eine besondere
Verordnung bestimmt werden.

8 4-
Auf Grund der in den HZ 2 und 3 angeführten Belege kann die Auf-

nahmswerbcrin mit Zustimmung des betreffenden Apotheken -Filial - und Haupt-
Gremiums , beziehungsweise in Tirol , Vorarlberg und Dalmatien mit Zu¬
stimmung der politischen Landesbehörde in die Apothekerlehre eintreteu.

8 5.
Vorbehaltlich der für die Ausübung des Apothekendienstes durch Phar-

maceutinnen erlassenen besonderen Bestimmungen finden ans dieselben alle , di-
Apothekerlehre und die Tirocinalprüfnng , das pharmaceutische Universitäts¬
studium und die Prüfungen zum Magisterdiplome geltenden allgemeinen Vor¬
schriften gleichmäßige Anwendung.

8 K.
Das nach Absolvierung des pharmaceutischen Universitätsstudiums und

nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen erworbene Magisterdiplom
berechtigt die Inhaberin , sich im Apothekendienste als diplomierter pharma-
ceutischer Assistent zu verwenden.

Zur Erlangung der Berechtigung zur selbständigen Leitung einer öffent¬
lichen Apotheke ist außer der Zurücklegnng des vorgcschriebenen Quinquenniums
die besondere Bewilligung des Ministeriums des Innern erforderlich.

8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. October 1900 in Kraft , wonach

die Aufnahme von Assistentinnen in die pharmaceutischen Universitätsstndien
frühestens mit dem Studienjahre 1903/04 stattznfinden hat.

«.

(Entscheidungen über den Umfang von Gewerbe¬
befugnisse ».)

Anlässlich des Ansuchens einer Gewerbegenossenschaft um eine Ent¬
scheidung über die Zulässigkeit gewisser Arten der Ausübung eines Gewerbes
hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 3. September 1960,
Z . 67440 , eröffnet , dass sich die k. k. n .-ö. Statthalterei zu einer Entscheidung
im Sinne des Z 36 , Alinea 2 der Gewerbeordnung aus Anlass der er¬
wähnten Eingabe nicht bestimmt findet , weil derlei Entscheidungen nur behufs
Behebung von begründeten Zweifeln den Umfang eines concreten Gewerbe¬
rechtes eines bestimmten Gewerbetreibenden , nicht aber für die Zwecke der
generellen Umschreibung der Gewerbsrechte ganzer Kategorien von Gewerbe¬
treibenden zulässig sind . (M .-Z . 101683/XVI1 .)

7.

(Benützung des Anweisungsverkehres der k. k. Post-
sparcassa auch für Militärtax -Einzahlungen . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Scp.

tember 1900 , Z . 76680 (M .-Z . 102972/XV1 ), dem Wiener

Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom

17 . August 1900 , Z . 20209 II b , hat das k. k. Finanzministerium einver¬
nehmlich mit dem k. k. Handelsministerium - und dem k. k. Obersten Rechnungs¬
höfe eröffnet , dass die Benützung des Anweisungsverkehres der k. k. Post-
sparcassa auch für Militärtax - Einzahlungen zulässig ist , nachdem im Sinn - der
Ministerial -Verordnung vom 26 . November 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 272 , alle
Zahlungen mit Ausnahme der Zollzahlnngen an alle k. k. Steneramter
lHanptsteuerämter ) in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern , dann an die k. k. Finanzcassen in Wien auch im Wege des k. k.
Postsparcassenamtes geleistet werden können.

Im Interesse der Förderung dieser Zahlungsart ist in die Militärtax-
bemeffnngs - Erkeiintiiifse nach Analogie der rücksichtlich anderer Kategorien von
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öffentlichen Abgaben bereits bestehenden Einführung ein bezüglicher Hinweis
anfznnehmen . !

Dieser Passus , welcher in den Bemessungserkenntnissen nach der Be - j
Zeichnung der Perceptionscassa einznschalten kommt , hat zu lauten:

„Militärtaxzahlungen können , sofern sie bei den landesfürstlichen Steuer - ^
ämtern zu entrichten sind , nicht nur unmittelbar bei diesen Lassen , sondern >
auch bei allen k. k. Postämtern im Wege des Anweisungsverkehres der k. k.
Postsparcaffa unter Benützung der für Zahlungen an die Steuerämter auf¬
gelegten bei allen Berschleißstellen von Postwertzeichen erhältlichen Ein¬
zahlungsscheine geleistet werden ."

Bis zu einer Neuauflage der gegenwärtig in Verwendung stehenden
Drucksorten kann der oben bezeichnet ? Zusatz mittels Stampiglienaufdrnckes
oder auf einer , dem Militärtaxbemessungs - Erkenntnisse beizufügenden Allonge
ersichtlich gemacht werden.

Bei diesem Anlässe hat sich das Ministerium für Landesvertheidigung
außerdem zu folgenden Anordnungen veranlasst gesunden:

Bei einer Neuauflage der erwähnten Drucksorten ist das im Formulare
enthaltende Wort „ Gulden " durch „ Kronen " zu ersetzen ; in der Rechtsmittel-
bclehrung ist der Vordruck des Wortes „ Gemeindevorstehung " zu eliminieren.

Insofern ein Bedürfnis danach besteht, den Militärtoxbemefsnngs-
Erkenntnissen den Empfangschein unten b-idrncken und den Rand behufs
leichterer Abtrennung des Empfangscheines perforieren zu lassen , obwaltet
hiegegen kein Bedenken.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshauplmannschaften in Nieder¬
österreich , an den Magistrat in Wien , an di- Stadträthe in Wiener -Neustadt
und in Waidhofcn an der Tjbbs.

8 .
(Unzulässigkeit der Verwendung von Stampiglie»
für die Eintragung der im Sinne der ßtz 94 : 1 « . 2
„nd 98 : I lil . e der Wehrvorschriften I . Thcil
formulierten Gutachten nnd Beschlüsse bei der

Stellung in die Stellungslisten .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 10 . September 1900,

Z . 80478 (M .-Z . 102986/XVI ) , nachstehenden Erlass hinaus-
gegeben:

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat im Einvernehmen
mit dem k. nnd k. Reichs -Kriegsministerinm aus Anlass einer gestellten An¬
frage eröffnet , dass im Hinblicke ans die Wichtigkeit der Stellungslisten die
Verwendung von Stampiglien für die Eintragung der im Sinne der ZZ 91 : 1
und 2 und 98 : 1 , iit . e der Wehrvorschriften , I . Theil , formulierten Gutachten
und Beschlüsse bei der Stellung in die Stellungslisten unzulässig ist.

Dies wird über Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung
vom 31 . August 1900 , Nr . 28481/8525 II a , zur Danachachtung znr Kenntnis
gebracht.

Dieser Erlass ergeht an alle k. k. Bezirkshanptmannschaften in Nieder¬
österreich , den Wiener Magistrat , die Stadträthe in Wiener -Neustadt und
Waidhofen an der Ubbs.

9.

(BeiWendung von gedribbelten Gipsplatten des
A . Scheffel N A . Ruhe . )

In Erledigung des Ansuchens des A . Scheffel  L August Nnhe  in
Wien , VIII ., Lerchensclderstraßc 70 , wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vem
18 . September 1900 , Z . 90743/IX , die Verwendung von gedübbelten Gips¬
platten des A. Scheffel  L August Ruhe  unter folgenden Bedingungen nnd
mit der Einschränkung für zulässig erklärt , dass diese Platten znr Abgrenzung
der Aborte von Wohn - oder Küchenräumen nicht verwendet werden dürfen:

1. Die aus Gips , Lohe nnd Kesselschlacke hergestellten Platten werden
im Sinne des Schlusssatzes des Z 37 der Bauordnung nur insolange als
Baumaterial für Wände in Wien als zulässig erklärt , als diese Platten dem
überreichten Muster und der bckanntgegebenen Zusammensetzung entsprechen.

2 . Die Wände dürfen nur aus vollkommen trockenen Platten hergestellt
werden . Die Platten müssen untereinander viermal verdübbelt , sowie mit den
anstoßenden Gebäudewänden zur Verhinderung des Umfallens mit Gipsmörtel
gut verbunden werden.

3 . Die aus gedübbelten Gipsplatten hergestellten Wände dürfen znr Ab¬
trennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäflslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale,
nnd zwar nur dann angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung
ansgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk ausgeführt werden.
Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m und normaler Siock-
werkhöhe in unverputztem Zustande eine Dicke von mindestens 5 em besitzen.
Bei Wänden von größerer Länge oder Stockwerkhöhe hat die Wandstärke
mindestens 7 om zu betragen . Nach Sachlage der örllichen Verhältnisse können !
auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen . Die aus gedübbelten >
Gipsplatten hergestellten Wände können bei untergeordneten und provisorischen !
Objecten auch als Umfassnngswände , jedoch nicht an Stelle der Fenermanern §
znr Anwendung gelangen , wenn nicht sicherheitspolizeiliche oder andere Ruck- >
sichten gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen , worüber im einzelnen

Falle die Entscheidung der Baubehörde nunmehr Vorbehalten bleiben muss
als Gipswände bei Dnrchnäffnng eine Verminderung dcr Festigkeit zeigen.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von gedübbelten Glpswänden ist in
den Consensplänen ausznweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände hat in der Regel auf Traversen zu
erfolgen und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Baugewerbe¬
treibenden , nachdem es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rückstchtm , ins¬
besondere auch um die Beurtheilung der Tragfähigkeit von Decken und Trägern

^ 6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingniffe , ttientnell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Banmateriale bleibt Vorbehalten.

Die beigebrachten Musterplatten wurden dem Stadtbauamte zur Äus-

bewahrung übergeben . ^

(Auflassung dcr hauptzollämtlicheu Expositnr in der
Großmarkthalle .)

Zufolge Kundmachung des k. k. Finanzministeriums vom 15 . September
1900 "R -G .-Bl . Nr . 157 , wird die hauptzollämtliche Expositnr >n der Groß¬
markthalle (für Hallenartikel ) in Wien mit 1. November 1900 ausgelassen.

11 .

(Die Ertheiluug von Hausierbefngnissen ist ans
besonders rürksichtswürdige Petenten zn beschränken .)

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 17 . Sep¬
tember 1900 , Z . 69185 (M .-Z . 104979/XVIII ) :

Aus den dem k. k. Handelsministerium vorgelegten Ausweisen über die
Zahl der im Jahre 1899 neu erlheilten verlängerten und vidierten Hauster-
bewillignngen geht hervor , dass die Zahl der neuertheilten Hansterbewilli-
qungen gegen das Jahr 1899 neuerlich abgenommen hat.

Nachdem die Klagen über die Beeinträchtigung der stabilen Handels¬
geschäfte durch de» Hausierhandel noch immer fortdanern und es angezeigt
erscheint , auch weiterhin über die Zahl der bisher jährlich ertheilten Hanster-
bewillignnqen nicht hinauszugehen , werden infolge Erlasses des genannten k. k.
Ministeriums vom 19 . Juli 1900 , Z . 26121 , all - politischen Behörden erster
Instanz in Niederösterreich neuerlich angewiesen , die Ertheilung von Hauster-
befuguissen auf besonders rücksichtswürdige Petenten zu beschränken nnd über
die Ziffer des Vorjahres nicht ohne die triftigsten Gründe , jwelche in der be¬
treffenden statistischen Nachweisung von Fall zu Fall anzugeben sind , hinans-
zugehen.

(Abgrenzung des I » . und SX Wiener Schul-
Jnspeetionsbezirkes . )

Der Bezirksschulrath der Stadt Wien hat mit Erlass vom
20 . September 1900 , G .-Z . 7495 , sämmtlichen Schulleitungen
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. n .-ö. Landesschulrathes vom 17 . September 1900,
Z . 10526 , hat der Herr Minister für Ciiltus und Unterricht mit dem Erlasse
vom 29 . August 1900 , Z . 24154 , die Abgrenzung des II . und IX . Wiener
Jnspectionsbezirkes dahin , dass Zwischenbrücken aus dem II . Jnspectionsbezirke
ansgeschieden und dem IX . Jnspectionsbezirke zugewiesen werde , so dass nn »-
mehr der II . Jnspectionsbezirk nur aus dem nach dem neuen Gemeindestatnte
begrenzten II . Gemeindebezirk - nnd der IX . Jnspectionsbezirk aus dem IX.
und dem nach dem neuen Gemeindestatute begrenzten XX . Gemeindebezirks zu
bestehen haben wird , zu genehmigen gefunden.

Hievon wird die Bezirkssection in die Kenntnis gesetzt.

I » .
(Gift Verschleiß . )

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mit Decret vom
24 . September 1900 , Z . 6975 , dem Gemischtwarenhändler Michael Wallac  e,
I . , Kärnthnerstraße 30 , die Concession zum Verschleiße von Giften unter den
bestehenden Normen verliehen . Diese Concession wurde unter der Zahl / 1433
in das Gewerberegister eingetragen.

14.
(XX . Gemeindebezirk Brigittenau . )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 29 . Sep¬
tember 1900 , Z . 99592/IV , Nachstehendes bekanntgegcben:

In dem Verzeichnisse der Straßen , Gassen und Plätze des XX . Bezirkes,
welches der hierämilichen Erledigung vom 17 . August 1900 , Z . 68957 (Siehe
Amtsblatt Nr . 78 „ Gesetze rc . IX , 26 , pax . 82 ) , angeschlossen wurde , ist
irrthümlich der Bruckhaufen (oder auch Brückenhaufen geschrieben ) als zum
XX . Bezirk gehörig angegeben worden.

Es wolle richtiggestellt werden , dass derselbe , da er am linken Ufer des
Donanstromes liegt , zum II . Bezirk - gehört.

1*
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IS.

Gittschaltung der Mühlerithal 'schen Gasdruck-
Regulatoren iMasspar Apparates „ Haarscharf ." )

Die n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . October 1900,
Z . 88370 (M .-Z . 111926/XIV ), nachstehende Verfügung getroffen:

Mit dem Erlaffe vom 15 . September 1900 , Z . 100484 , hat der Wiener
Magistrat als politische Behörde erster Instanz eine „ Borschrift über die Ein¬
schaltung der Gasdruck -Regulatoren (Gasspar - Apparate ) „ Haarscharf " der Ge¬
sellschaft für Gasspar -Apparate , Mühlenthal L Comp , in die Hausleitungen
Wiens " , festgesetzt und die allgemeine Verlautbarung dieser Vorschrift durch
die magistratischen Bezirksämter , sowie im Wege des Amtsblattes der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wien verfügt , in welchem dieselbe auch tat¬
sächlich , und zwar in der Nummer 78 , vom 28 . September 1900 , auf Seite 81
und 82 kundgemacht wurde.

Ich finde die Vollziehung dieser mit allgemeiner Geltung im Gebiete
der Gemeinde Wien erlassenen Vorschrift gemäß Z 107 des Gemeindestatutcs
für die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 24 . März 1900 , L.- G .-
Bl . Nr . 17 , von amtswegen zu Mieren , weil dieselbe gegen bestehende Gesetze
verstößt und den Wirkungskreis der Gemeinde , im concreten Falle jenen des
Wiener Magistrates als Politischer Behörde erster Instanz überschreitet , ferner
auszusprechen , dass über die Zulässigkeit der Einbaunng der in Rede stehenden
Regulatoren vom Wiener Magistrate und von den magistratischen Bezirksämtern
als Gewerbebehörden nur in Handhabung und im Rahme » der in der Mini-
sterial -Verordnung vom 9 . Mai 1875 , R .-G .-Bi . Nr . 76 , vorgeschriebenen
Aufsichtspflicht , also nur nach Beschaffenheit des jeweiligen concreten Falles,
nicht aber mittels generalisierender Anordnungen aberkannt werden darf.

Demgemäß hat es auch von jeder Strafamtshandlung wegen Über¬
tretungen der hinsichtlich ihres Vollzuges sistierten Vorschrift , insofern es sich
nicht etwa um Übertretungen der erwähnten Ministerial -Verordmmg handelt,
abznkommen.

Gründe:

Nach der bezogenen Ministerial -Verordnnng ist für die Ausführung von
Gasrohrleitungen und Beleuchtungsanlagen das mit eben derselben Ver¬
ordnung knndgemachte Regulativ maßgebend.

Durch die in diesem Regulativ enthaltene genaue Umschreibung der den
Gewerbebehörden erster Instanz obliegenden Aufsichtspflicht erscheint mittelbar
jede Compelenz dieser Behörden zu generellen Anordnungen im Gegenstände
ausgeschloffen.

Dies ergibt sich auch aus der in erwähntem Regulativ enthaltenen
Schlussbemerkung , nach deren ganzer Fassung etwaige Änderungen des
Regulativs als den betheiligten Ministerien Vorbehalten erachtet werden müssen,
also von den Gewerbebehörden erster Instanz giltig gewiss nicht verfügt
werden können.

Der im Gasregulativ den Gewerbebehörden erster Instanz zugewiesene
Wirkungskreis hat in den durch dasselbe geregelten Angelegenheiten eine Er¬
weiterung im Sinne eines Rechtes zur Erlassung genereller Vorschriften bisher
nicht erfahren ; insbesondere die Gewerbeordnun normiert ein solches Recht
nicht . Die Competenz der politischen Behörden zu gewerbepolizeilichen Rege¬
lungen im Sinne des Z 54 , Alinea 2 dieses Gesetzes , bezieht sich nur auf dir
dort taxativ aufgezählteu Gewerbe , kann daher gegenüber Gas -Jnstallations-
arbeiten nicht zur Anwendung kommen.

Dass Gasregulatoren überhaupt , daher auch die in Rede stehenden Gas¬
spar - Apparate zu den durch das erwähnte Regulativ behandelten Einrichtungen
gehören , wird in der sistierten Vorschrift selbst zugegeben und steht nach Z 25
des mehrerwähnten Regulativs , woselbst die Anwendung gefahrlos fnnctio-
nierender Gasregulaloren ausdrücklich für wünschenswert erklärt wird , außer
jedem Zweifel.

Wenn also seitens des Wiener Magistrates als Politischer Behörde gleich¬
wohl mit der Erlassung einer allgemeinen Vorschrift hinsichtlich dieser Spar¬
apparate vorgegangen wurde , so hat derselbe eben dadurch seinen Wirkungs¬
kreis überschritten und gegen Z 54 , Alinea 2 der Gewerbeordnung verstoßen.

Die beanständete Vorschrift stellt sich übrigens auch deshalb als Competenz-
überschreitung dar , weil sie auch Verfügungen über nicht nach öffentlich recht¬
lichen Grundsätzen zu beurtheilende Fragen , so z. B . über die Frage trifft,
wer die mit der Einbaunng der Apparate verbundenen Kosten zu tragen hat.

Was den Inhalt der sistierten Vorschrift als solchen ohne Rücksicht auf
die Competenzfrage anbelangt , so kann derselbe gleichfalls nicht als in jeder
Beziehung gesetzlich erachtet werden.

So sind specicll die Punkte 4 und 7 dieser Vorschrift gesetzwidrig , weil
sie einige Arbeiten , welche von den hiezu befugten Gewerbetreibenden über
Bestellung überall verrichtet werden , dürfen , den Organen der das Gas
liefeniden Unternehmung Vorbehalten.

Ein solcher , von der Gewerbebehörde gemachter Vorbehalt widerspricht
dem H 41 der Gewerbeordnung ; er widerstreitet auch den Eiuleitungsworten
des kaiserlichen Patentes vom 20 . December 1859 , R .- G .-Bl . Nr . 227 , nach
welchen die Gewerbeordnung nicht allein die gleichmäßige Regelung , sondern
auch die möglichste Erleichterung gewerblicher Betriebsamkeit bezweckt.

Gegen vorstehende Entscheidung , ist der binnen vier Wochen von dem
der Zustellung folgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Statthalterei in
Wien einzubringende Recurs an das k. k. Ministerium des Innern jedoch , da
es sich um den im öffentlichen Interesse gelegenen , insbesondere wirtschaftlichen
Schutz sowohl von Gewerbetreibenden als auch vieler anderer Interessenten
vor ungesetzlichen Beanständungen und Erschwernissen handelt , ohne ausschiebende
Wirkung zulässig.

II. NimlUltiviiestimmmuM.
Magistrat:

1«.

(Die Verwendung von Facharbeitern in den
städtischen Ämtern .)

Magistrats -Director Tach an hat unterm 28 . September
1900 , M .-D .-Z . 2112 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:

Seitens der städtischen Buchhaltung wurde die Wahrnehmung gemacht,
dass bei einigen magistratischen Bezirksämtern die Verwendung von Fach¬
arbeitern (Buchbinder rc .) im Amte in auffallender Weise überhand nimmt,
so dass die Möglichkeit nicht ansgeschloffen ist, dass dieselben während der
bereits einmal bezahlten Arbeitszeit auch solche Arbeiten verrichten , welche von
den betreffenden Contrahenten ohnedies als Handarbeit in Rechnung gestellt
werden.

In einem speciellen Falle wurde sogar constatiert , dass ein solcher
Arbeiter zur Besorgung einzelner den Amtsdieuern zukommenden Dienst¬
leistungen herangezogen wurde.

Kann schon eine zuweit gehende Verwendung von Bediensteten der
städtischen Contrahenten im Amte nicht gebilligt werden , weil hiedurch , der
Gemeinde ganz ungerechtfertigte Kosten verursacht werden , so muss die Über¬
tragung von anderen als Facharbeiten an die genannten Personen als gänzlich
unstatthaft bezeichnet werden.

Ich finde mich daher bestimmt , Euer Wohlgeboren anzuweisen , die Ver¬
wendung von Facharbeitern im Amte auf das unumgänglich nothwendige
Zeitmaß zu beschränken und die Übertragung von anderen als fachlichen
Arbeiten an dieselben unter allen Umständen hintanznhalten.

17 .

(Jilterpellations - Beantwortungen — deren aeten-
mäßige Verfassung durch den Magistrat . )

Präsidial -Erlass des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  ääto.
10 . October 1900 , Z . 11408 (M .-D .-Z . 2621 ) :

In der Gemeinderaths - Sitzung vom 14 . September 1900 habe ich einen
Magistratsbericht über die Interpellation der Gem .-Näthe Schwer , Urban,
Krikava  und Genossen , betreffend den Niedergang des Lohnfuhrwerkes in
Wien , verlesen , welcher der k. k. n .-ö. Statthalterei zu einer Berichtigung
Anlass gab.

In diesem Berichte hat nämlich der Magistrat der Meinung Ausdruck
gegeben , dass die Vermehrung der concessionierten Lohnfuhrwerke lediglich
durch die k. k. n .- ö. Statthalter « als Recnrsinstanz gegenüber den bezüglichen
abweislichen Erledigungen des Magistrate ? erfolgte.

Demgegenüber hat die k. k. n .-ö. Statthalterei im Erlaffe vom 26 . Sep¬
tember 1900 , Z . 86542 , Fälle angeführt , in welchen derartige Concessionen
auch seitens des Magistrates verliehen wurden , und mich eingeladeu , die be¬
zügliche Stelle des Magistratsberichles richtigzustellen.

Diesen Statthalterei - Erlass , sowie die Rechtfertigung des Magistrates
habe ich dem Gemeinderathe in der Sitzung vom 5 . d. M . zur Kenntnis
gebracht.

Um einem solchen unliebsamen Vorkommnisse für dis Zukunft vor-
zubengen , finde ich mich bestimmt , den Magistrat zu beauftragen , in Hinkunft
Interpellationen vollständig actengemäß zu beantworten , und wenn dies wegen
der Kürze der Zeit nicht möglich sein sollte , mir über diesen Umstand zu
berichten.

Der Magistrat wird dann den ausführliche », die Sachlage erschöpfenden
Bericht bis zu einem entsprechenden Termine vor der nächsten Gemeinderaths-
Sitznng vorzulegen haben.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , ehethunlichst die entsprechenden
Weisungen an die Departements sowie an die Bezirksämter zu erlassen.
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III. Gelehe
von besonderer Mchtlsikeit für den politischen ffer-

lvaltungsdienst.
18 .

(Abänderung der Bestimmungen , betreffend die Ab¬
wehr und Tilgung der Schweinepest ( Schweine-

sencheI . )
I.

Kaiserliche Verordnung vom 15 . September 1900 , mit
welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Verordnung vom
2 . Mai 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und

Tilgung der Schweinepest ( Schweinesenche ), abgeändert werden
(R .-G .- Bl . Nr . 154 ) :

Auf Grund des Z 14 des Grundgesetzes über die Reichsverlretung vom
21 . December 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 141 , finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die ZZ 1 , 3 und 4 der kaiserlichen Verordnung vom 2. Mai 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung der Schweinepest
(Schweineseuche ), werden außer Wirksamkeit gesetzt.

An deren Stelle haben folgende Bestimmungen in Kraft zu treten.

8 i.
Zum Zwecke der möglichst raschen Tilgung der Schweinepest (Schweine¬

seuche) ist mit der Tödtung der an Schweinepest kranken , dann der der
Schweinepest verdächtigten , endlich der ansteckungsverdächtigen , das heißt jener
Sa weine vorzugehen , welche innerhalb der letzten vierzig Tage vermöge der
Unterbringung in nicht vollständig abgesonderten Stallungen , vermöge der
Benützung gemeinsamer Weideplätze , auf dem Triebe oder bei dem Trans¬
porte auf Eisenbahnen , Schiffen oder Fuhrwerken mit pestkranken Schweinen
in Berührung gestanden sind.

Wenn nach den in einzelnen Fällen obwaltenden Umständen eine weitere
Verbreitung der Seuche nicht zu besorgen ist und insbesondere , wenn es sich
um wertvolles Znchtmateria ! handelt , kann die politische Landesbehörde über
Ansuchen des Besitzers oder Uber Antrag der Senchen -Commission von der
Tödtung anstccknngsverdächtiger Thiere unter der Bedingung absehen , dass
dieselben durch vierzig Tage senchensicher abgesondert und unter thierärztliche
Beobachtung gestellt werden.

RUcksichtlich der Frage , ob ansteckungsverdächtige Thiere zu tödten oder
unter Beobachtung zu stellen sind , findet gegen die Entscheidung der politischen
Landesbehörde der Necurs an das Ministerium des Innern statt.

Bis zur Rechtskraft der Entscheidung darf mit der Tödtung der sofort
unter Beochachtung gestellten Thiere nicht vorgegangen werden.

8 3.
Für jene Schweine , welche nach der von amtswegen vorgenommenen

Tödtung pestfrei befunden werden , wird eine Entschädigung ans dem Staats¬
schatz? geleistet.

Diese Entschädigung wird , vorbehaltlich der Bestimmungen der ZZ 5
und 6, bemessen:

a) für Schlachtschweine (schlachtreife Fett - und Fleischschweine ) ans Grund
des festgestellten Gewichtes der geschlachteten Thiere sammt anhaftenden
Lungen und Herz , Zwerchfelle , Leber , Nieren und Nierenfette , dann dem
Gekrösefette mit 95 Percent des per Kilogramm berechneten durchschnitt¬
lichen Marktpreises , der im voransgegangencu Monate in der Hauptstadt
des betreffenden Landes für geschlachtete Schweine aller Qualitäten
amtlich notiert war;

i>) für Nutzschweine ans Grund des im lebenden Zustande festgestellten Ge¬
wichtes nach Maßgabe eines Werttarifes , welcher von der Politischen
Landesbehörde nach gepflogenem Einvernehmen mit der osficiellen land¬
wirtschaftlichen Corporation vierteljährlich , unter Berücksichtigung der
Alters -, Nassen - und sonstigen preisbestimmenden Unterschiede Per Kilo¬
gramm festzusetzen ist;

e) für Znchtschweine mit dem gemäß lit . b ermittelten Betrage unter
Hinzurechnung eines Zuschlages von 25 Percent.
Die Classificiernng nach den obigen Kategorien (Schlacht -, Nutz - oder

Znchtschweine ) erfolgt durch die Senchen -Commission (Z 18 allgemeines Thier-
senchengesetz). Bei der Unterscheidung zwischen Nutz - und Zuchtschweinen ist in
der Regel an dem Grundsätze festzuhalten , dass alle nicht in die Kategorie der
Schlachtschweine (schlachtfreie Fett - oder Fleischschweine , lit . a) fallenden , zur
Zucht nicht mehr tauglichen Thiere , sowie Schnittlinge und nicht zur Zucht
bestimmte Ferkel und Jungschweine unter Absatz b , Zuchteber , tragende oder
säugende Zuchtsäne und solche junge Schweine , die nachweislich zur Zucht be¬
stimmt sind , im Absatz e einzureihen find.

8 4-
Für jene Schweine , welche nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Ver¬

ordnung von amtswegen getödtet und hiebei pestkrank befunden wurden , wird

vorbehaltlich der Bestimmungen der ZZ 5 und 6 , nach Maßgabe des Gewichtes
dieser Schweine , und zwar in vollkommen ausgeweidetem Zustande , eine Ver¬
gütung aus dem Staatsschatz ? im Betrage von 50 Percent des nach Z 3 er¬
mittelten Entschädigungsbetrages geleistet.

Artikel  II.

'Diese Verordnung tritt mit dem achten Tage nach ihrer Kundmachung
in Wirksamkeit . -

Die näheren Bestimmungen über deren Durchführung , insbesondere über
die Behandlung der gemäß Artikel I , H 1, Absatz 2, unter thierärztliche Be¬
obachtung gestellten ansteckungsverdächtigen Schweine und über die Bemessung
der Einschädigungsbeträge gemäß Artikel I , Z 3 , werden im Verordunngswege
erlassen.

Artikel III.

Mit dem Vollzüge dieser Verordnung find Meine Minister des Innern,
der Justiz , des Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues betraut.

II.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des
Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues vom 18 . September
1900 , enthaltend Durchführungsbestimmungen zur kaiserl . Ver¬
ordnung vom 15 . September 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 154 , mit
welcher einige Bestimmungen der kaiserl . Verordnung vom 2 . Mai
1889 , R . -G . -Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung der
Schweinepest (Schweineseuche ) , abgeäudert werden (N .-G .-Bl.
Nr . 155 ) :

Zur Durchführung der kaiserl . Verordnung vom 15 . September 1900,
N .- G .-Bl . Nr . 154 , mir welcher einige Bestimmungen der kaiserl . Verordnung
vom 2 . Mai 1899 , R .-G .- Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung
der Schweinepest (Schweinesenche ) abgeändert werden , wird auf Grund des
Artikels II dieser kaiserl . Verordnung Nachstehendes verfügt.

Die unter ack ZZ 1 und 2 und aä ZZ 3, 4 und 5 enthaltenen Bestim¬
mungen der V«rordnnng der Ministerien des Innern , der Justiz , des Handels,
der Eisenbahnen und des Ackerbaues vom 6 . Mai 1899 , R .- G .-Bl . Nr . 82,
werden außer Wirksamkeit gesetzt.

An deren Stelle haben folgende Bestimmungen in Kraft zu treten:

Artikel  I , Z 1 der  kaiserl . Verordnung vom 15 . September
1900 , R .-G .-Bl . Nr . 153 , und aä 2 der kaiserl . Verordnung vom

2 . Mai  1899 , R .-G .-Bl . Nr . 81.
Die Schweinepest (Schweinesenche ) gehört zu jenen ansteckenden Thier¬

krankheiten , welche gemäß ZZ 15 und 16 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880,
N .-G .-Bl . Nr . 35 , betreffend die Abwehr und Tilgung ansteckender Thier¬
krankheiten , zur Anzeige verpflichten.

Sobald über den Ansbruch oder Verdacht der Schweinepest die Anzeige
an den Gemeinde - (Gutsgebiets -) Vorsteher erstattet wird , oder derselbe von dem
Auftreten dieser Seuche oder von auf den Bestand derselben hindeutenden
krankhaften Erscheinungen oder Todesfällen unter den Schweinen auf irgend
eine Weise Kenntnis erlangt , hat derselbe unverzüglich die politische Bezirksbehörde
unter Angabe der bekanntgewordenen Thatsachen hievon zu benachrichtigen , sofort
die thunlichste Absonderung der noch gesunden von den bereits erkrankten
Schweinen zu veranlassen , jeden Verkehr mit Schweinen aus oder nach dem
betreffenden Gehöfte zu untersagen und somit die Stallsperre zu verfügen.

Die bei der politischen Behörde erster Instanz einlangenden Anzeigen
über den Bestand der Schweinepest (Schweinesenche ) oder über Krankheits-
erscheiunngen , welche den Verdacht dieser Seuche begründen , sind sofort zu
protokollieren und weiter zu behandeln.

Hat die politische Behörde erster Instanz über einen Fall der Schweine¬
pest oder des Verdachtes dieser Seuche Kenntnis erlangt , so ist der Amtsthier-
orzt ohne Verzug an Ort und Stelle zur Erhebung zu entsenden . Ans diese
Erhebungen finden die Bestimmungen des Z 18 Thierseuchengesetz An¬
wendung.

Der Amtsthierarzt hat in Gemeinschaft mit dem Gemeindevorsteher
(Senchen -Commission ) eingehende Erhebungen zu Pflegen , und sobald aus dem
protokollarisch sestzustellenden Aussagen der betreffenden Parteien ein Verdacht
auf den Bestand der Schweinepest sich ergibt , noch vor dem Betreten der als
verdächtig bezeichneten Stallungen (Standplätze oder Weiden ) den Schweine¬
stand der einzelnen Wirtschaftsgehöfte der Ortschaft (des Gntsgebietes ) und
in großen geschloffenen Gemeinden des nach der Art des Wirtschaftsbetriebes
zunächst gefährdeten Thciles derselben durch Begehung der einzelnen Schweine-
stallnngen (Standplätze oder Weiden ) rücksichtlich des senchenunbedenklichen
Zustandes genau zu untersuchen und in ein besonders Viehstandsoerzeichnis
aufzunehmen.

Nach Vornahme dieser Erhebungen ist die genaueste Untersuchung der
Schweine in den als senchenverdächlig bezeichneten Gehöften (Standorten,
Weideplätzen ) unter Beobachtung der Vorsicht vorzunehmen , dass die als seuchen-
verdächlig oder verseucht bezeichneten Abtheilungen oder Stallungen zuletzt
betreten werden.

Wenn sich bei einem Schweine Krankheitserscheinungen zeigen , welche
auf den Bestand der Schweinepest (Schweinesenche ) schließen lassen , ist dasselbe
gemäß Artikel I, Z 1 der kaiserlichen Verordnung vom 15 . September 1900
sofort zu tödte » .
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Zeigen sich solche Symptome gleichzeitig an mehreren Schweinen , so ist
zunächst nur mit der Tödtung eines , und zwar desjenigen Thieres vorzugehen,
welches die deutlichsten Merkmale der Kranlheit an sich trägt und sonach unter
Berücksichtigung des am Cadaver constatierten Befundes zu beurtheilen , ob
und wie weit noch andere Thiere desselben Bestandes als Pestverdächtig iin
Sinne des Artikels I , Z 1 der kaiserlichen Verordnung vom 15 . September
1800 zu behandeln sind.

Wurde der Bestand der Schweinepest zweifellos festgestellt , so sind die
pestkranken und pestverdächtigen Thiere nach Thunlichkeit sofort zu tödten.
Dasselbe gilt in der Regel auch von den anstecknngsverdächtigen Thieren.
Sofern jedoch die Senchen -Commissio » mit Rücksicht auf die Verhältnisse des
concreten Falles , insbesondere auf die Möglichkeit einer vollkommen seuchen¬
sicheren Unterbringung solcher Thiere , deren Tödtung aus Rücksichten des
öffentlichen Interesses nicht für unbedingt nöthig erachtet , oder sofern der
Besitzer , welcher über die ihm nach Artikel I , Z 1, Absatz 2 und 3 der kaiser¬
lichen Verordnung zustehenden Rechte zu belehren ist, das Ansuchen stellt , dass
von der Tödtung der ansteckungsverdächtigen Thiere abgesehen werde , sind die
letzteren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der politischen Landesbehörde,
beziehungsweise des Ministeriums des Innern sofort in möglichst seuchensicherer
Weise von dem Verkehre mit anderen Schweinen abzusondern und mit un¬
verwischbaren Kennzeichen (Borstenschnitt , Kerben der Ohren oder Tättowierung
zu versehen.

In derselben Weise ist auch dann vorzugehen , wenn pestkranke oder Pest¬
verdächtige Schweine , oder wenn ans anderen , als den oben angegebenen
Gründen anstecknngsverdächtige Thiere am Tage der Constatierung der Seuche
nicht mehr getödtel werden können.

Die pestkrank befundenen , geschlachteten , sowie die an der Pest verendeten
Schweine sind nach dem behördlich genehmigten oder von der Seuchen -Com-
mission speciell ansgemittelten Aasplatze zu überführen , nach beendeter Section
und genauer Beschreibung der Sectionsergebnifse über jedes einzelne verendete
oder dort getödtete Schwein , sowie der Feststellung des Gewichtes derselben
im Sinne des Artikels I , Z 3 , vorschriftsmäßig zu vernichten.

Die Seuchen -Commission darf den Aasplatz erst nach beendeter Ver¬
scharrung aller Cadaver verlassen.

Eine Ausnahme ist nur dann zulässig , wenn der Fortgang der Ver¬
scharrung durch Gendarmerie oder ein beeidetes Gemeindeorgan überwacht
werden kann.

In Gemeinden , in welchen ein behördlich genehmigter Kafilldesinfector
oder ein thermochemischer Apparat im Betriebe ist , dürfen derlei Cadaver durch
diese Apparate verarbeitet werden und haben demgemäß auch die nach den
obigen Bestimmungen am Aasplatze dnrchzuführenden Amtshandlungen in dieser
Betriebsanlage staltzufiuden.

Sofern es sich um anstecknngsverdächtige Thiere handelt , hat die Com¬
mission sofort zu erheben , ob und unter welchen Bedingungen nach den ört¬
lichen Verhältnissen diese Thiere während der vollen Dauer der gesetzlichen
Beobachtungsfrist in der Weise seuchensicher untergcbracht werden können , dass
die Gefahr einer Übertragung der Seuche auf andere Schwein bestände aus¬
geschlossen erscheint.

Bei Benrtheilnng der Frage , ob bestimmte Thiere als „ ansteckungs¬
verdächtig " im Sinne der im Artikel 1, Z 1 , enthaltenen Definiton zu be¬
trachten sind , ist auf den Umstand Bedacht zu nehmen , ob bei dem an den
gelödteten Schweinen sestgestellten Stadium des Krankheitsprocesses , beziehungs¬
weise mit Rücksicht aus die an den Cadavern constatierten pathologischen Ver¬
änderungen für die mit diesen Schweinen in Berührung gestandenen Thiere
innerhalb der letzten vierzig Tage die Gefahr einer Jnfection bestand.

Der Umstand , dass der Besitzer über die ihm znstehenden Rechte belehrt
wurde , dessen allsälliges Ansuchen um Umgangnahme von der Tödtung , das
Gutachten der Commission über Zulässigkeit einer lhierärztlichen Beobachtung
der anstecknngsverdächtigen Thiere , sowie das Ergebnis der Erhebungen über
deren seuchensichere Unterbringung sind im Commissions - Protokolle zu ver¬
zeichnen.

Hat der Besitzer um Umgangnahme von der Tödtung anstecknngsver-
dächtiger Thiere angesucht , oder hat die Commission ans Gründen des öffent¬
lichen Interesses die Tödtung solcher Thiere nicht für geboten erachet , so sind
die Acten unverzüglich unter motivierter Antragstellung der politischen Landcs-
behörde vorzulegen , welche ihre Entscheidung mit größtmöglichster Beschleunigung
zu fällen hat . Bei Stellung dieses Antrages ist unter voller Wahrung der
veterinärpolizeilichen Rücksichten insbesondere auf die Erhaltung wertvollen
Zuchtmateriales Bedacht zu nehmen . (Artikel I , § 1, Absatz 2 .)

Bis zur Rechtskraft der Entscheidung bleiben in Ansehung der seuchen¬
sicheren Unterbringung anstecknngsverdächtiger Thiere die von der Seucheu-
Commission oder später von der politischen Behörde erster oder zweiter Instanz
getroffenen Anordnungen in Kraft , und sind dieselben von den Parteien
strengstens zu beobachten.

Die in Artikel 1, 8 1, Absatz 2 der kaiserlichen Verordnung vorgesehene
vierziglägige Frist ist stets von dem Tage an zu berechnen , an welchem er¬
wiesenermaßen die noch gesunden von jeder mittelbaren oder unmittelbaren
Berührung mit den pestkranke » und pestverdächtigen Thieren abgesondert
worden sind.

Während der vollen Dauer dieser Frist müssen die unter Beobachtung
gestellten und nach den obigen Vorschriften gekennzeichneten Thiere in voll¬
ständig abgesonderten Stallungen derart confignicrt gehalten werden , dass jede
mittelbare oder unmittelbare Berührung mit anderen Schweinen unbedingt
ansgeschloffen erscheint . Insbesondere ist der Besitzer gehalten , die wegen An-
steckungsverdachtes consignierten Thiere nur durch solche Personen besorgen zu
lassen , welche mit anderen Schweinebeständen in keinerlei Berührung kommen.

Die Feststellung der sonstigen Bedingungen einer möglichst scucheusicheren
Absonderung , namentlich in Bezug auf die Fütterung , die Behandlung der
Absallstoffe , Streu n . s. w . bleibt fallweise der Seuchen -Commission , be¬
ziehungsweise den politischen Behörden überlassen.

Die einzelnen , gemäß diesen Vorschriften unter Beobachtung gestellten
Thiere sind in einem dem Commissions -Protokolle anzuschließenden Verzeichnisse
unter Angabe des Alters , der Farbe und allsälliger Merkmale zu verzeichnen.

Während der Dauer der Beobachtung darf der Bestand der consignierten
Thiere in der Regel keine Veränderung erleiden ; demgemäß dürfen weder
neue Schweine hinzukommen , noch — ohne bezirksbehördliche Bewilligung
— einzelne der consignierten Thiere , sei cs im lebenden oder lodten Zustande
entfernt werden . Die von der politischen Behörde erster Instanz bewilligte
Schlachtung von gemäß Artikel I , Z l , Absatz 2 , unter Beobachtung gestellten
Thieren hat unter Aufsicht des Amtsthierarztes zu erfolgen . Die Bewertung der
so gelödteten Thiere bleibt dem Besitzer überlasten.

Vorkommende Fälle der Erkrankung oder des Verendens hat die Parier
dem Gemeindevorsteher binnen 24 Stunden , und dieser der Vorgesetzten poli¬
tischen Bezirksbehörde unverzüglich im kürzesten Wege anzuzeigen.

Im allgemeinen gelten hinsichtlich der Constatierung der Schweinepest
und des Pestverdachtes bei den unter Beobachtung stehenden Bestände » dieselben
Vorschriften , wie für die Fälle des ersten Auftretens der Seuche.

Vor Ablauf der vierzehnlägigen Beobachtungsfrist müssen die wegen An¬
steckungsgefahr consignierten Schweinebestände duich den Amtsthierarzt einer
Beschau unterzogen werden , nach deren befriedigendem Ergebnisse die Thiere durch
die politische Behörde erster Instanz dem freien Verkehre zu übergeben sind.

Wenn anstecknngsverdächtige Thiere in Ermanglung eines Gesuches des
Besitzers um Umgangnahme von der Tödtung Uber Verfügung der Seuchen-
Commission oder sonst über rechtskräftiges behördliches Erkenntnis in das
Tilgungsverfahren einbezogen werden wüsten , sind dieselben in Gegenwart der
Seuchen -Commission der Schlachtung zu unterziehen und zu diesem Behnfe in
jenen Gemeinden , in welchen ein öffentliches Schlachthaus besteht , nach dem¬
selben zu überführen.

Im Commissions -Protokolle sind alle jene Momente genau darzustellen,
welche für die Benrtheilnng des Anspruches auf die Entschädigung maßgebend
sein können.

Die Seuchen -Commission hat für die bestmögliche Verwertung der ge-
tödteten Schweine zu sorgen.

Ist die Verwertung nur einzelner auch nach der Schlachtung vollkommen
gesund und zum Consum zulässig befundener Schweine in der verseuchten Ge¬
meinde (Gntsgebiet ) selbst möglich , so ist dieselbe im Wege der öffentlichen
Versteigerung , eventuell auch des freien Verkaufes durchznführcn.

Ist jedoch in der verseuchten Gemeinde die Verwertung geschlachteter
Schweine mit Schwierigkeiten verbunden , so können die Schweine entweder im
lebenden Zustande nach Orten , in welchen Schlachthäuser bestehen , die mit
einem eigenen Schienenstrange mit der Eisenbahn verbunden sind , oder im ge¬
schlachteten Zustande nach vollständigem Erkalten nach geeigneten Consumorten
und Übernahmsstellen mittels der Eisenbahn verfrachtet werden , wenn die
nächste Station in wenigen Stunden erreicht werden kann und der Transport
keine großen Kosten verursacht . . .

Die Abtransportierung der ansteckungsverdächtigen Schweine im lebenden
Zustande zur nächsten Eisenbahnstation darf nur unter polizeilicher Überwachung
mittels Wagen stattstnden . Die zum Transporte solcher Schweine bestimmten
Eisenbahnwaggons sind mit der Aufschrift „seuchenvördächtige Thiere " zu be¬
zeichnen . ^

Bei der Verfrachtung lebender Schweine ist das Certificat nach dem unten
stehenden Formulare L. dieser Verordnung , bei der Versendung geschlachteter
Schweine nach Formular L der Ministerial -Verordnnng vom 6 . Mai 1899.
R .-G .-Bl . Nr . 82 , ansznstellen und der Sendung beizugeben.

Die vorstehenden Bestimmungen über den Transport lebender Schweine
haben auch auf solche Fälle Anwendung zu finden , in welchen die politische
Behörde erster Instanz die Entfernung lebender Thiere aus gemäß Artikel I,
8 1, Absatz 2 unter Beobachtung gestellten Schweinebeständen , bewilligt.

Der Erlös für die verwertbaren Thiere und die verwertbaren Theile
von geschlachteten Thieren ist von der Seuchen -Commission im Wege der be¬
treffenden politischen Behörde erster Instanz in der vorschriftsmäßigen Weise
unter Beischluss eines von derselben vidierten Gegenscheines an das zuständige
k. k. Steueramt sofort abzuführen.

Wurden lebende oder geschlachtete Schweine oder verwertbare Theile
derselben behufs besserer Verwertung nach einem anderen politischen Bezirke
versendet , so hat das dort mit der Verwertung betraute Organ den erzielten
Erlös an die von der Seuchen -Commission zu benennende politische Bezirks¬
behörde sofort abzuführen.

Die vorstehenden Bestimmungen haben auch ans jene Fälle sinngemäße
Anwendung zu finden , in welchen der Bestand der Schweinepest unter Trieb¬
herden oder unter Transporten von Schweinen auf Eisenbahnen , Schiffen oder
Fuhrwerken festgestellt worden ist.

Lä Artikel I , ZZ 3 und 4 der kaiserlichen Verordnung vom
15 . September  1900 , R .-G .-Bl . Nr . 154 , und aci Z 5 der kaiserlichen

Verordnung vom  2 . Mai  1899 , R .-G .-Bl . Nr . 81.
In Absicht auf die zu leistende Entschädigung ist für die Classificierung

der von amtswegen gelödteten und hiebei als pestfrei befundenen Thiere der
Umstand maßgebend , ob dieselben im Augenblicke der Tödtung als schlachtreif
anzusehen sind oder nicht.

Als schlachtreif (Fett - und Fleischschweine ) sind diejenigen Thiere zu
classificieren , deren weitere Belassung im Stalle nach den ^Grundsätzen eines
rationellen Wirtschaftsbetriebes , abgesehen von allfälligen Schwankungen des
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Marktpreises , vermöge des Standes ihrer Entwicklung dem Besitzer keinerlei
Aussicht aus eine künftige Werterhöhung bietet.

Solche Thiere werden nach Artikel I , Z 3, lit . a entschädigt.
Behufs Bemessung dieser Entschädigung ist der während des letzten

Monates in der Landeshauptstadt sür das Kilogramm Fleisch von todten
(Weidner -) Schweinen erzielte Durchschnittspreis zu ermitteln und von der
politischen Landesdehörde innerhalb der ersten fünf Tage eines jeden Monates
im Amtsblatt - zu verlantbaren.

Als nicht schlachtreif (Nutzschweine ) sind diejenigen Thiere zu classificieren,
deren von amtswegen vorzunehmende Tödtung nach den Grundsätzen eines
rationellen Wirtschaftsbetriebes insofern als eine vorzeitige anzusehen ist, als
die weitere Belastung dieser Thiere im Stalle , abgesehen von allfälligen
Schwankungen des Marktpreises , vermöge des Standes ihrer Entwicklung dem
Besitzer begründete Aussicht auf eine künftige Werterhöhung bietet.

Solche Thiere werden nach Artikel I , Z 3, lit . b entschädigt.

Behufs Bemessung dieser Entschädigung ist der während des letzten
Quartals auf den wichtigsten Märkten des Landes für Nutzschweine der ver¬
schiedenen Alters -, Raffen - und sonstigen maßgebenden Kategorien per Kilo¬
gramm des lebenden Gewichtes erzielte Durchschnittspreis zu ermitteln.

Ans Grund dieses Durchschnittspreises hat die politische Landesbehörde
nach gepflogenem Einvernehmen mit der osficiellen landwirtschaftlichen Cor¬
poration (Landesculturrath , Landwirtschafts -Gesellschaft rc .) einen Wert -Tarif
unter Berücksichtigung der Alters - , Raffen - und sonstigen preisbestimmenden
Unterschiede sestzustellen , wobei insbesondere zu beachten ist , dass in der relativ
höheren Bemessung der Nutzschweine gegenüber den Schlachtschweinen , speciell
jener Gewinnentgang zum Ausdrucke zu kommen hat , welchen der Besitzer
infolge der im Sinne der obigen Bestimmung vorzeitigen Tödtung der Thiere
erleidet.

Der so festgestellte Wert -Tarif ist von der politischen Landesbehörde das
erstemal spätestens drei Wochen nach Beginn der Wirksamkeit dieser Ver¬
ordnung , in der Folge aber innerhalb der ersten zehn Tage eines jeden
Quartales im Amtsblatte zu verlautbaren.

Auf Grund dieses Tarifes und des im lebenden Zustande ermittelten
Gewichtes der von amtswegen zu tödtenden Thiere ist in den einzelnen Fällen
die für Nutzschweine zu leistende Entschädigung festzustellen.

Steht in einer Gemeinde eine zur Abwägung von Kleinvieh im lebenden
Zustande geeignete Wage zur Verfügung , so sind die zur Tödtung bestimmten
Nutzschweine frühestens sechs Stunden nach der letzten Fütterung und Tränkung
von der Senchen - Commission (Z 18 allgemeines Thierseuchengesetz ) emzeln
der Abwägung zu unterziehen.

Steht eine solche Wage nicht zur Verfügung , so sind die zur Tilgung
bestimmten Schweine vor der Abwägung zu schlachten, wobei jedoch das ab¬
fließende Blut aufznfangen ist . In solchen Fällen hat die Abwägung unmittelbar
nach der Schlachtung (also noch vor der Abbrühung des Cadavers ) zu ersolgen,
wobei das Gewicht des Cadavers mit Hinzurechnung desjenigen des ab¬
geflossenen Blutes als das der Entschädigung zugrunde zu legende lebende Ge¬
wicht anzusehen ist.

Sollte sich bei der Eröffnung des geschlachteten Thieres -ine beträchtliche
Übersütterung desselben ergeben , so ist der entsprechende Gewichtsabschlag fest-
znstellen und die Thatsache im Commissions -Protokolle zu vermerken.

Die vorstehenden , sür die Bewertung der von amtswegen zu tödtenden
Nntzschweine aeltenden Grundsätze finden auch ans die gemäß Artikel I , Z 3,
letzter Absatz," als Znchtschweine zu classtficierenden Thiere (Artikel I , Z 3,
lit . e) , jedoch mit dem Unterschiede Anwendung , dass hier die Entschädigung
unter Hinzurechnung eines 25percentigen Zuschlages zu dem nach eben diesen
Grundsätzen ermittelten Werte des getödteten Thieres bemessen wird.

Die von amtswegen getödteten und hiebei pestkrank befundenen Thiere
(Artikel I , Z 4) sind nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen , ebenso
wie die gesund befundenen , nach den Kategorien : Schlachtschweine , Nutzschweine
und Zuchtschweine zu classificieren . Unter den in der kaiserlichen Verordnung nor¬
mierten Voraussetzungen beträgt die für solche Thiere zu leistende Entschädigung
50 Percent des nach obigen Bestimmungen ermittelten Wertes.

Die Senchen -Commission hat in allen solchen Fällen eingehend zu er¬
heben , ob keine der in den ZZ 5 und 6 der kaiserlichen Verordnung vom
2 . Mai 1899 angeführten Voraussetzungen gegeben erscheint.

Wenn unter den obwaltenden Umständen ein diesfälliger Verdacht be¬
gründet ist, hat die politische Behörde den Fall eingehend zu untersuchen und
ist dem Besitzer die von der Senchen -Commission bewertete Entschädigung erst
dann znzuerkennen , wenn nach dem Ergebnisse der gepflogenen Erhebungen
jeder Verdacht gründlich behoben erscheint.

In den Fällen des Z 5 hat die Senchen -Commission für eine möglichst
günstige Verwertung der getödteten Thiere Sorge zu tragen.

Die Bestimmungen der Ministerial -Verordnnng vom 6 . Mai 1899 , R .-G .-
Bl . Nr . 82 , aä ZZ 7, 8 und 9 der kaiserlichen Verordnung vom 2 . Mai 1899,
R .-G .-Bl . Nr . 81 , sowie die dieser Ministerial -Verordnnng angeschlossenen Bei¬
lagen werden durch die gegenwärtige Verordnung nicht berührt.

Die vorstehenden Anordnungen treten gleichzeitig mit der kaiserlichen
Verordnung vom 15 September 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 154 , in Kraft.

Formular ^
Gemeinde Land .

Politischer Bezirk.
Ker1ificat

für die im nachstehenden näher bezeichnten - - Schweine , welche wegen des
Verdachtes der Ansteckung durch Schweinepest von der Senchen -Commission zur
sofortigen Schlachtung im Schlachthause der Gemeinde . und
deshalb zum Transporte dorthin mittels der Eisenbahn unter veterinär¬
polizeilicher Aufsicht bestimmt sind.

Name , Wohnort und Hausnummer des Viehführers:

Beschreibung der Thiere:
Obige Thiere wurden beim Abtransport amrsthierärzklich untersucht und voll¬

kommen gesund befunden.
. . am . 19.

Die Senchen - Commlssron:

k. k. Bezirks -Thierarzt.

Gemeindevorsteher.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

i ;,VO publieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesehblatt.

Nr . 14S . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern vom 3 . September 1900 , betreffend die Zu¬
lassung von Frauen zu den Medicinischen Studien und zum Doctorate der
gesummten Heilkunde .*)

Nr . 156 . Verordnung des Ministerpräsidenten als
Leiters des Ministeriums des Innern , sowie des
Ministers für Cultus und Unterricht vom 3 . Sep¬
tember 1900 , betreffend die Zulassung von Frauen zum Pharma-
ceutischen Berufe .*)

Nr . 151 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . September 1900 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde
Prnsinowitz zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Holleschau in Mähren.

Nr . 152 . Concessionsurkunde vom 8. September
1900 , für die Localbahn Friedland—Reichsgrenze nächst Heinersdorf.

Nr . 153 . Kaiserliche Verordnung vom 1b. Sep¬
tember 1900 , betreffend die Gewährung von Unterstützungenaus
Staatsmitteln zur Linderung , beziehungsweise Abwehr des Nothstandes.

Nr. 154. Kaiserliche Verordnung vom 15. Sep¬
tember 1900 , mit welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 2 . Mai 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 71 , betreffend die Abwehr und
Tilgung der Schweinepest (Schweineseuche ), abgeändert werden .*)

Nr. 155. Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels , der Eisenbahnen und des
Ackerbaues vom 18 . September 1900 , enthaltend die Durch¬
führungsbestimmungen znr kaiserlichen Verordnung vom 15 . September 1900,
N -G -Bl . Nr . 154 , mit welcher einige Bestimmungen der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 2. Mai 1899 , R .- G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und
Tilgung der Schweinepest (Schweineseuche ) , abgeändcrt werden *)

Nr . 156 . Verordnung des Finanzministeriums vom
14 . September 1900 , betreffend die unmittelbar zu entrichtenden
Gebüren der Filialen und AgeNtien von Versicherungs - und Versorgnngs-
anstalte » mit Rücksicht auf das durch die kaiserliche Verordnung vom 29 . De-
cember 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 268 , genehmigte Übereinkommen mit Ungarn.

Nr . 157 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 1b . September 1900 , betreffend die Auflassung der haupt-
zollämtlichen Expositnr in der Großmarkthalle (für Hallenartikel ) in Wien .*)

Nr . 158 . Staatsvertrag vom 21 . Juni 1899
zwischen Österreich -Ungarn nnd Preußen zur Vermeidung von Doppel¬
besteuerungen , welche sich aus der Anwendung der für die im Reichsrathe
vertretenen Königreiche nnd Länder , beziehungsweise für das Königreich
Preußen geltenden Stenergesetze ergeben könnten.

») Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich aufgenommen.
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Nr . 159 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 25 . August 1900 , betreffend dieEin-
beziehung des k. k. Hanptzollamtes Dzieditz unter die im Anhänge zu der Ver¬
ordnung vom 15 . Juli 1882 , R .- G .-Bl . Nr . 107 , bezeichnet « !, zur Pflanzeu-
abfertigung ermächiigten Zollämter.

Nr . 160 . Verordnung des Justizministeriums vom
14 . September 1900 , womit das Gesetz vom I . April 1872 , N .-G .-
Bl . Nr . 43 , betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Einzelhaft , im
Zellengefängnisse des Kreisgerichtes und Bezirksgerichtes in Wadowice vom
1. Jänner 1901 angcsangen in Wirksamkeit gesetzt wird.

Nr . 161 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 17 . September 1900 , betreffend die Ermächtigung des k. k.
Hauptzollamtes II . Classe in Cattaro zur Austrittsbehandlung von Zucker.

Nr . 162 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . September 1900 , betreffend die Übertragung der Ge¬
schäfte des Stempelzeichenanfdrnckes vom Hauptzollamte in Bozen an das
Hauptzollamt in Innsbruck.

Nr . 163 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 27 . September
1900 , betreffend die Ausdehnung des Verbotes der Ein- und Durchfuhr
gewisser Waren und Gegenstände aus Egypten vom 7 . Mai 1900 . R .-G .-Bl.
Nr . 81 , ans Glasgow in Schottland.

Nr . 164 . Verordnung des Justizministeriums vom
20 . September 1900 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde
Klutschau zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Trebitsch in Mähren.

Nr . 165 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister vom 20 . Sep¬
tember 1900 , über die Gebüren der Diener der Gerichte bei denjenigen
Dienstreisen und Dienstgängen , die nicht unter die Bestimmungen der Ver¬
ordnung vom 22 . August 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 162 , fallen.

Nr . 166 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. Oktober 1900 , betreffend die
Nichtannahme von Reichsgoldmünzen zu 5 Mark bei Zollzahlungen.

Nr . 167 . Verordnung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
17 . August 1900 , womit im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegs-
ministerinm der Ausweis o) der Beilage 19 der mit der Ministerial -Ver-
ordnung vom 27 . Juli 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 119 , erlassenen Vollzugsvor¬
schriften zum Einquartierungsgesetze vom 11 . Juni 1879 , R .- G .-Bl . Nr . 93,
und zn dem Gesetze vom 25 . Juni 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 100 , abgeäudert wird.

Nr . 168 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . September 1900 , betreffend die Bildung eines neuen
Schätznngsbezirkes zur Pcrsonaleinkommensteuer für den Bereich der neu¬
errichteten Bezirkshauptmannschaft Mährisch -Ostrau mit Ausnahme der Stadt
Mäbrisch -Ostrau sammt Pnvoz , sowie die hiedurch bedingten Änderungen hin¬
sichtlich der Schätzungsbezirke Stadt Mährisch -Ostrau sammt Privoz , Orts¬
gemeinde Witkowitz mit den Gemeinden Ellgoth , Groß -Hrabowa , Klein-
Hrabowa , Nendorf und Zabreh und politischer Bezirk Mistel.

Nr . 169 . Verordnung des Justizministeriums vom
29 . September 1900 , womit die Vorschriften der vom 1. Sep¬
tember 1900 an geltenden rumänischen Civilprocessordnung über die Execution
ans ausländischen Urtheilen und das Maß der durch diese Bestimmungen
verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgemacht werden.

Nr . 176 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . September 1900 , betreffend die zur Abstempelung von
Spielkarten und zur Verzollung von Spielkarten in der Einfuhr aus dem
Auslande ermächtigten Ämter.

Nr . 17k . Verordnung des Handelsministeriums
vom 4 . Oktober 1900 , betreffend die Abänderung des Z 13 der
Verordnung vom 7 . October 1887 Uber die Herstellung und Benützung von
Telephonanlagen im Anschlüsse an den Staatstelegrapheu.

Nr . 172 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 4 . October 1900 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Gemeindegebiete von RoLnan.

Nr . 173 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 13 . Oktober 1900,
betreffend die Aufhebung des mit der Ministerial -Verordnung vom 9. Juni
1900 , R .-G .-Bl . Nr . 94 , erlassenen Ein - und Durchfuhrverbotes gegenüber
Smyrna und dem Vilajet Aidin in Kleinasten.

0 . Landesgesehblatt.
Nr . 52 . Gesetz vom 9. August 1900 , betreffend die Ver¬

einigung des Vermögens der Catastralgemeinden Markt - , Aigen - und Wieden-
Gannersdorf zn einem einheitlichen Vermögen der Ortsgemeinde Gaunersdorf.

Nr . 53 . Gesetz vom 19. August 1900 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des

! Donaugrabens von oberhalb Rückersdorf bis zur Ausmündung in die Donau.
Nr . 54 . Kundmachung  des k. k. Statthalters

- im Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
29 . August 1900 , Z . 78037 , betreffend die der Gemeinde Waid¬
mannsfeld ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer 126perceutigen Umlage
auf die direkten Stenern des Jahres 1900.

Nr . 55 . Kundmachung  des k. k. Statthalters
im Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
28 . August 1900 , Z , 70116 , betreffend die Namhaftmachung
jener Ländestellen der niederösterreichischen Donaustrecke , an welchen die Aichung
von hölzernen Ruderschiffen gegen Erlag der Aichtaxen vorgenommen wird.

Nr . 56 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enus vom 14 . Sep¬
tember 1900 , Z . 5634/1 *1'. , betreffend die Wahlorte für die in
Niederösterreich stattfindenden Neichrathswahlen in der Wählerclasse der Land¬
gemeinden und in den aus Gsrichtsbezirken bestehenden Wahlbezirken der all¬
gemeinen Wählerclasse.

Nr . 57 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom 17 . Sep¬
tember 1900 , Z . 83511 , betreffend die Erweiterung des Wirkungs¬
kreises der Niederösterreichischen Landesanstalt für Rindviehversicherung durch
Errichtung einer besonderen Abtheilung für Pferdeversicherung und die ge¬
änderten Satzungen dieser nunmehr den Namen „Niederösterreichische Landes-
Viehversicherungsanstalt " führenden Anstalt.

Nr . 58 . Kundmachung der k. k. n.-ö. Finanz-
Landes -Directiou vom I I . September 1900 , betreffend die
Termine zur Einzahlung der directen Stenern im IV . Quartale 1900.

Nr . 59 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzvgthume Österreich unter der Enns vom
26 . September 1900 , Z . 85702 , betreffend die auf Grund der
Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages vom 4 . Mai 1900 geänderten
Satzungen der Nlederösterreichischen Landes -Brandschadenversichernngsanstall,
der Niederösterreichischen Landes -Lebens - und Renlenversicherungsanstalt und der
Niederösterreichischen Landes -Hagelversicherungsanstalt mit dem Sitze in Wien.

Nr . 60 . Gesetz vom 14. September 1900 (wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns ) ,
betreffend die Regelung des Dieusteinkommens der Lehrerinnen für weibliche
Handarbeiten an öffentlichen Volks - und Bürgerschulen Niederösterreichs mit
Ausnahme der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 61 . Verordnung der k. k. n.-ö. Finanz -Laudes-
Dircction vom 5 . September 1900 , Z . 58135 , betreffend
die Errichtung des Verzehrungssteuerlinienamtes Großmarkthalle in Wien.

Nr . 62 . Kundmachung des k. k. n.-ö. Landes-
schnlrathcs vom 8 . October 1900 , Z . 12060/8 . -S .-R . ,
mit welcher das in der Sitzung des Landtages des Erzherzogthumes Österreich
unter der Enns vom 27 . April 1900 beschlossene Normale für die Alters-
unterstützung der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten an öffentlichen Volks¬
und Bürgerschulen Niederösterreichs mit Ausnahme der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien , verlautbart wird.
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